
Service-Center 	 Bei der Fruchtschranne 1	 T 07071 204-1251		 Telefonzeiten
Bildung und Betreuung 	 72070 Tübingen	 F 07071 204-41768		 Mo – Fr 8 – 12 Uhr 

gebuehren-fab55@tuebingen.de	 Termine nach  
				 Vereinbarung

Antrag auf Gebührenermäßigung für die Inanspruchnahme eines 
Betreuungsplatzes in der städtischen Schulkindbetreuung
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Name der Antragstellerin /
des Antragsstellers						   ________________________________________________________

Adresse										    ________________________________________________________

Telefon und E-Mail							    ________________________________________________________

Name und Geburtsdatum des Kindes	________________________________________________________

Name der Schule							       ________________________________________________________

Hiermit beantrage/n ich/wir die Festsetzung der ermäßigten Gebühr für die Inanspruchnahme des 
Betreuungsplatzes in der städtischen Schulkindbetreuung.

1. Der Wohnsitz der Antragstellerin / des Antragstellers liegt im Stadtgebiet der Universitätsstadt
Tübingen
 ja

2. Das Kind besucht im Schuljahr 2026/2027 die Klasse zwei bis vier und es liegt eine gültige
KreisBonusCard oder KreisBonusCard-Extra vor
	ja es sind keine Einkommensnachweise erforderlich.
	nein weiter bei Punkt 3

3. Zur Festsetzung der einkommensabhängig ermäßigten Gebühr für einen Betreuungsplatz des
o.g. Kindes in der (oben aufgeführten) städtischen Schulkindbetreuung teilen wir mit:

Das nach der geltenden Satzung über die Erhebung von Gebühren für die städtische Schul-
kindbetreuung zu berücksichtigende pauschalierte Jahres-Nettoeinkommen der Gebühren-
schuldner beträgt zusammen jährlich 

	bis 20.000 Euro  45.001 bis 50.000 Euro	  	75.001 bis 80.000 Euro
 20.001 bis 25.000 Euro 	  	50.001 bis 55.000 Euro	  	80.001 bis 85.000 Euro
 25.001 bis 30.000 Euro 	  	55.001 bis 60.000 Euro	  	85.001 bis 90.000 Euro
 30.001 bis 35.000 Euro 	  	60.001 bis 65.000 Euro	  	90.001 bis 95.000 Euro
 35.001 bis 40.000 Euro 	  	65.001 bis 70.000 Euro	  	95.001 bis 100.000 Euro
 40.001 bis 45.000 Euro 	  	70.001 bis 75.000 Euro	 	 100.001 bis 105.000 Euro

 über 105.000 Euro

Als Nachweis für das pauschalierte Jahres-Nettoeinkommen und zur Ermittlung der Ein- 
kommensstufe sind diesem Antrag für jeden Elternteil, der mit dem Kind in einem Haushalt 
lebt, Unterlagen über Einkünfte und Einnahmen beigefügt. 

Uns ist bekannt, dass jederzeit weitere Einkommensnachweise angefordert werden können.
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	 Zur Berücksichtigung der Kinderzahl teilen wir mit, dass für 

	   Insgesamt	 __________	 Kind_er Kindergeld bezahlt wird.

	 Name und Geburtsdatum der Geschwister des angemeldeten Kindes:

	 _______________________________________________________________________________________

	 _______________________________________________________________________________________

	  
  Für  __________	Kinder über 18 Jahre fügen wir diesem Antrag einen schriftlichen Nachweis 	
	 bei, aus dem sich die Kindergeldzahlung ergibt.

	 Kinder über 18 Jahren können bei der Gebührenermäßigung nur berücksichtigt werden, wenn 	
	 ein schriftlicher Nachweis über die Kindergeldzahlung vorgelegt wird.

	 Bitte beachten Sie: Kinder – mit Rechtsanspruch, also die der Klasse 1 im Schuljahr 2026/2027 – 	
	 aus Familien mit niedrigem Einkommen können eine Kostenübernahme beim Landratsamt  
	 beantragen. Der Antrag ist bei der Abteilung Jugend/Wirtschaftliche Jugendhilfe zu stellen: 		
	 sek.wjh@kreis-tuebingen.de

4.	 Datenschutzrechtlicher Hinweis:  
	 Die Angaben aus diesem Antrag werden von der Universitätsstadt Tübingen elektronisch  
	 gespeichert und verarbeitet.

5.	 Die Richtigkeit der o.g. Angaben wird bestätigt. Uns ist bekannt, dass wir gemäß § 7 Abs.  4  
der Gebührensatzung Schulkindbetreuung/Ferienbetreuung verpflichtet sind, relevante  
Änderungen bezüglich der Gebührenermäßigung, insbesondere unseres Einkommens sowie 
der Kinderanzahl der Universitätsstadt Tübingen – Service-Center Bildung und Betreuung - 
unverzüglich mitzuteilen.

_____________________________		  ________________________________________________________
Datum											           Unterschrift Antragsteller_in
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